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Stoff PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.
UN-Nummer 3200
Gefahrnummer 43

ADR-Gefahrzettel

ADR-Klasse 4.2
Klassifizierungscode|S4
Verpackungsgruppe |l
ERI-Card 4-41

Unfall-Hilfeleistung

Selbstentzundlicher Stoff
1. Eigenschaften.

e Gefahrlich fur Haut, Augen und Atemwege.

e Flammpunkt unter 60°C.

e Leicht oder spontan entzindbar.

e Gefahrliche Reaktion mit Wasser, bei Brand oder Brandeinwirkung.

2. Gefahren.

¢ Die Hitzeeinwirkung auf Behalter fuhrt zu Druckanstieg mit Berstgefahr und nachfolgender
Explosion.

e Kann mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

e Entwickelt giftige und reizende Dampfe bei starker Erwarmung oder Brand.

e Die Dampfe kdnnen unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus
und kénnen in Kanalisation und Kellerraume eindringen.

3. Personlicher Schutz.

e Chemikalienbestandige Kleidung (z.B. Spritzschutz-, Sdureschutzkleidung)
e Umluftunabhangiger Atemschutz
¢ Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen.

4. Einsatz-Massnahmen.
4.1 Allgemeine Massnahmen.

e Mit dem Wind vorgehen.

¢ Nicht rauchen, Zundquellen ausschlielsen.

¢ Ladung trocken halten. Kontakt mit Wasser vermeiden.
e Zahl der Einsatzkrafte im Gefahrenbereich beschranken.
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4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt.

e Lecks wenn maglich schlieRen.

Ausgetretenes Produkt mit allen verfugbaren Mitteln auffangen.

Keine funkenreiBenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschutzte Ausrustung einsetzen.
Falls der Stoff flissig ist, auf explosionsfahige Atmosphare Uberprufen.

Flussigkeit mit trockenem Sand oder anderen geeigneten trockenen Materialien aufnehmen.
Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde informieren.
Falls keine Gefahren fiir Einsatzkrafte oder die Offentlichkeit entstehen, Kanalisation und
Kellerraume beluften.

4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen).

e Behalter mit Wasser kiihlen.

e Mit Pulver I6schen.

¢ Nicht mit Wasser, Schaum oder Kohlendioxid l6schen.

e Brandgase wenn madglich mit Spruhstrahl niederschlagen.

5. Erste Hilfe.

e Falls der Stoff in die Augen gelangt ist, mindestens 15 Minuten mit Wasser spulen und Personen
sofort medizinischer Behandlung zufthren.

e Kontaminierte Kleidung sofort mit viel Wasser spulen und dann entfernen.

e Personen, die mit dem Stoff in Berihrung gekommen sind oder Dampfe eingeatmet haben,
sofort medizinischer Behandlung zufihren. Dabei alle verfugbaren Stoffinformationen mitgeben.

» Bei Verbrennungen die betroffenen Hautbereiche sofort und so lange wie mdglich mit kaltem
Wasser kihlen. An der Haut haftende Kleidung nicht entfernen.

e Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und betroffene Hautbereiche mit Seife und viel Wasser
spulen.

 Betroffene Hautbereiche mit viel Wasser spulen.

6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut.

e Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausristung durchgeflhrt werden! Sofort
Fachberater hinzuziehen.

7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz.
7.1 Ablegen der Schutzkleidung.

e Vor dem Ablegen von Maske und Schutzanzug kontaminierten Anzug und Atemschutzgerat mit
Wasser abspulen.

e Beim Entkleiden von kontaminierten Einsatzkraften oder bei der Handhabung von
kontaminiertem Gerat chemikalienbestandige Kleidung und umluftunabhangigen Atemschutz
tragen.

e Kontaminierte Reinigungsflussigkeit zurtckhalten.

7.2 Reinigung der Ausrustung.

» Vor Abtransport von der Einsatzstelle mit Wasser abspulen.

Quelle und Copyright

Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der ERI-Card Ubersichtsseite zur
Kenntnis.

Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden:

http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:ericards:klasse_4-2:32001993&rev=1488487508 Seite 2 von 3


http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:pulver
http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:schaum
http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:co2
http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:allgemein:tuis
http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:ericards:start#allgemeine_hinweise

. w . PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - UN 3200 - Gefahrnr. 43 erzeugt am 29.01.2026
Einsatzleiterwiki - PDF-Version - ERICard-Nr. 4-41 - UN3200 04:48

http://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard?lang=3&subkey=32001993
© European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017.
Web http://www.cefic.org - Email fjo@cefic.be - Tel (+32) 2 6767266 - Fax (+32) 2 6767432

http://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:ericards:klasse_4-2:32001993&rev=1488487508 Seite 3 von 3


http://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard?lang=3&subkey=32001993
http://www.cefic.org
mailto:fjo@cefic.be

	PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - UN 3200 - Gefahrnr. 43 - ERICard-Nr. 4-41 - UN3200
	Unfall-Hilfeleistung
	Selbstentzündlicher Stoff
	1. Eigenschaften.
	2. Gefahren.
	3. Persönlicher Schutz.
	4. Einsatz-Massnahmen.
	4.1 Allgemeine Massnahmen.
	4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt.
	4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen).

	5. Erste Hilfe.
	6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut.
	7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz.
	7.1 Ablegen der Schutzkleidung.
	7.2 Reinigung der Ausrüstung.


	Quelle und Copyright


